
25. Landesverbands-Rassegeflügelschau
14. Zuchtbuchschau, 1. LV-Eierschau, 
  7. Preisrichter-Stammschau

Meldeschluß: 02.10. 2016
Ich melde hiermit unter Anerkennung der AAB des BDRG 
und ihrer Sonderbestimmungen folgende Tiere an: 

Standgeld und Kosten wurden auf das 

Konto-Nr. 100 086 592  ·  BLZ  150 616 98
IBAN DE19 1506 1698 0100 0865 92
BIC GENODEF1MAL
der Raiffeisenbank Malchin e.G. eingezahlt. 

Kontoinhaber LV RGZ M-V | Landesschau

Ohne Eingang des Standgeldes

keine Bearbeitung

Standgeld für  Tiere, Eierschau á 8,50  =  

Standgeld Zuchtbuchschau, PV-Schau, Stamm á 10,- �=  

Startgeld für Landesmeisterschaft   =   
(7,50  je Rasse bzw. Farbenschlag) (nur Ortsvereine aus M-V)

Pflichtkatalog à  7,-    =  

Portoanteil, Kosten, 8,-  incl. Eintritt   =  

E-Z-Stiftungen   =  

  Gesamt =  

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

           
Telefon-Nr.

Lfd.
Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ihre Anschrift deutlich und vollständig

Verk.-
PreisFarbenschlag

Rasse
(deutlich schreiben)

anerk. Ringe
  jg.        alt          jg.        alt
 1,0       1,0        0,1       0,1

Ich nehme mit nachstehenden Rassen an der 
Landesmeisterschaft teil. (nur Ortsvereine aus M-V)

Bezeichnung und Bedingungen für Sachpreise:

Unterschrift:

MELdEbogEn  für mehrere Arten und Rassen verwendbar

Rassebezeichnung und Farbenschlag laut aktuellem Standard angeben, ansonsten keine Bearbeitung.

Nr. der Anmeldung

Veterinär-Registriernummer

Mitglied im Ortsverein:

Katalog-
Nr.

(unbedingt ausfüllen)

Eigenhändige Unterschrift

des LV Mecklenburg-Vorpommern
vom 18. – 20.11.2016
auf dem Gutshof Sparow
in 17214 Sparow

26. Landesverbandsschau
15. Zuchtbuchschau M-V
  8. Preisrichter-Stammschau M-V 
  2. LV-Eierschau

des LV Mecklenburg-Vorpommern
vom 23. - 25.11.2018
Hotel Trebeltal • Klänhammer Weg 3
in 17109 Demmin

Meldeschluss: 08.10.2018

Standgeld Zuchtbuchschau, PV-Stammschau - Stamm á 10 €              €
 =

2020

28. Landesverbands- Rassegeflügelschau
17. Zuchtbuchschau
  4. LV-Eierschau
10. Preisrichter- Stammschau M-V

25. Landesverbands-Rassegeflügelschau
14. Zuchtbuchschau, 1. LV-Eierschau, 
  7. Preisrichter-Stammschau

Meldeschluß: 02.10. 2016
Ich melde hiermit unter Anerkennung der AAB des BDRG 
und ihrer Sonderbestimmungen folgende Tiere an: 

Standgeld und Kosten wurden auf das 

Konto-Nr. 100 086 592  ·  BLZ  150 616 98
IBAN DE19 1506 1698 0100 0865 92
BIC GENODEF1MAL
der Raiffeisenbank Malchin e.G. eingezahlt. 

Kontoinhaber LV RGZ M-V | Landesschau

Ohne Eingang des Standgeldes

keine Bearbeitung

Standgeld für  Tiere, Eierschau á 8,50  =  

Standgeld Zuchtbuchschau, PV-Schau, Stamm á 10,- �=  

Startgeld für Landesmeisterschaft   =   
(7,50  je Rasse bzw. Farbenschlag) (nur Ortsvereine aus M-V)

Pflichtkatalog à  7,-    =  

Portoanteil, Kosten, 8,-  incl. Eintritt   =  

E-Z-Stiftungen   =  

  Gesamt =  

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

           
Telefon-Nr.

Lfd.
Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ihre Anschrift deutlich und vollständig

Verk.-
PreisFarbenschlag

Rasse
(deutlich schreiben)

anerk. Ringe
  jg.        alt          jg.        alt
 1,0       1,0        0,1       0,1

Ich nehme mit nachstehenden Rassen an der 
Landesmeisterschaft teil. (nur Ortsvereine aus M-V)

Bezeichnung und Bedingungen für Sachpreise:

Unterschrift:

MELdEbogEn  für mehrere Arten und Rassen verwendbar

Rassebezeichnung und Farbenschlag laut aktuellem Standard angeben, ansonsten keine Bearbeitung.

Nr. der Anmeldung

Veterinär-Registriernummer

Mitglied im Ortsverein:

Katalog-
Nr.

(unbedingt ausfüllen)

Eigenhändige Unterschrift

des LV Mecklenburg-Vorpommern
vom 18. – 20.11.2016
auf dem Gutshof Sparow
in 17214 Sparow

26. Landesverbandsschau
15. Zuchtbuchschau M-V
  8. Preisrichter-Stammschau M-V 
  2. LV-Eierschau

des LV Mecklenburg-Vorpommern
vom 23. - 25.11.2018
Hotel Trebeltal • Klänhammer Weg 3
in 17109 Demmin

Meldeschluss: 08.10.2018

Standgeld Zuchtbuchschau, PV-Stammschau - Stamm á 10 €              €
 =

ZB = Zuchtbuch
PV = Preisrichter- 
Stammschau
EI = Eierschau

des LV Mecklenburg-Vorpommern
vom 20. - 22.11.2020
Hotel Trebeltal • Klänhammer Weg 3
in 17109 Demmin

Name 

Ich melde hiermit unter Anerkennung der Satzung des 
BDRG, der AAB des BDRG und ihrer Sonderbestimmungen 
sowie unter Anerkennung der Ehrengerichtsordnung des 
BDRG folgende Tiere an:
Standgeld und Kosten wurden auf das Konto der
Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG
IBAN: DE95 1506 1618 0107 1253 30
BIC: GENODEF1WRN
eingezahlt.
Kontoinhaber LV RGZ M-V I Landesschaun

Unterschrift:

Standgeld für __________________ Tiere, Eierschau à 10,- €

Standgeld Zuchtbuchschau, PV-Stammschau - Stamm à 12,- €



Veranstalter: Landesverband der Rassegeflügelzüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Geschäftsstelle: Heinz Kraus, Galgenbergsweg 20, 17166 Teterow,  
 Tel.: 0173-7962689, steffenkraus@gmx.net

Die Ausstellung wird entsprechend den AAB durchgeführt.

1. Sonderbestimmungen: Es besteht keine Tierzahlbegrenzung. 
 Landesmeister: groß- und Wassergeflügel 3 Tiere, alle anderen 5 Tiere, 
 jüngster Jahrgang, einer Rasse, Farbe, beiderlei geschlechts.  
 Ausnahme: Kurzschnäbler, Carrier, kurzschnäblige Mövchen. 
 bei Meldungen für den Landesmeister bei Texanertauben sind die kennfarbigen 
 Täuber den entsprechenden Farbenschlägen der 0,1 zuzuordnen.

2. Zuchtbuchschau: Es werden Stämme in folgender Stärke gezeigt: Groß-, Wassergeflügel, Tauben 1,1;  
 Hühner, Zwerge 1,2; Wachteln 1,1 (in getrennten Käfigen)

3. Tierverkauf: Die Verkaufsprovision beträgt 15%.   
 Es findet kein Tierversand statt.

4. Meldeschluß:  02. Oktober 2016 (Datum des Poststempels)  
 oder bei Erreichung der Ausstellungskapazität
 Meldepapiere an Heinz Kraus, Galgenbergsweg 20, 17166 Teterow

5. Termine: Einlieferung: Mittwoch, den 16.11.2016 von 9.00 – 21.00 Uhr
  – nur Selbsteinlieferer –
 Bewertung: Donnerstag, den 17.11.2016
 Eröffnung: Sonnabend, den 19.11.2016 um 10.00 Uhr
 Besuchszeiten: Freitag, den 18.11.2016 von 15.00 – 20.00 Uhr
  Sonnabend, den 19.11.2016 von 9.00 – 18.00 Uhr
  Sonntag, den 20.11.2016 von 9.00 – 14.30 Uhr
 Auskäfigen: Sonntag, den 20.11.2016, ab 15.00 Uhr
 Ausgabe der Preise: am Sonnabend und Sonntag unter Vorlage des Meldebogens

Preisgelder und Sachpreise, die nicht abgeholt werden, versendet die Ausstellungsleitung zu Lasten des Ausstellers. 

6. Preise: 
Zu den Preisen aus dem Standgeld kommen Stiftungen von Züchtern, Vereinen, Kreisverbänden, Sondervereinen 
und Landesverbänden des BDRG.
Es werden Leistungspreise des Landesverbandes nach den Festlegungen der AAB vergeben (nur Aussteller M-V). 
Wir sind für alle Preisstiftungen dankbar und bitten diese auf den Meldebogen einzutragen. Sachpreise bitten wir an 
die Geschäftsstelle zu senden.

7. Standgelder:   
Mit der Anmeldung ist das Standgeld auf das Konto 100 086 592 bei der Raiffeisenbank Malchin e.G., 
Bankleitzahl 150 616 98, IBAN DE19 1506 1698 0100 0865 92, BIC GENODEF1MAL unter der Adresse: 
LV RGZ M-V | Landesschau, Mecklenburg-Vorpommern und Angabe des Ausstellers (Name, Vorname) 
zu überweisen. Ohne Eingang des Standgeldes erfolgt grundsätzlich keine Bearbeitung des Meldebogens.

8. Veterinärärztliche Bestimmungen:
Für Hühner, Zwerghühner, Perl- und Truthühner muß der Nachweis der Newcastle-Schutzimpfung  
erbracht werden. Für Tauben ist der Nachweis einer Impfung gegen Paramyxovirus-Infektion erforderlich.  
Für Aussteller aus anderen Bundesländern ist lt. Viehverkehrsverordnung (VVV) eine Gesundheits-
bescheinigung des Amtstierarztes vorzulegen, in der die Freiheit von Geflügelseuchen bescheinigt wird.   
Ihre Geltungsdauer beträgt 10 Tage. Für mehrere Aussteller aus einem Kreis reicht eine Bescheinigung. Für Aussteller 
aus Mecklenburg-Vorpommern wird die Bescheinigung auf dem Dienstwege vom zuständigen Amtsveterinär eingeholt.

9. Haftung: Für Transportbehältnisse keine Haftung.  
Für verendete und abhanden gekommene Tiere gilt die AAB (4.2.5)

10. Reklamationen bis zum 31.12.2016 an den Ausstellungsleiter. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ludwigslust.

   Die Ausstellungsleitung

Erst lesen, dann ausfüllen!
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Die Ausstellung wird entsprechend der AAB durchgeführt.
Landesmeister:  Groß- und Wassergeflügel 3 Tiere, alle anderen 5 Tiere, jüngster Jahr- 
    gang, einer Rasse, Farbe, beiderlei Geschlechts.
Ausnahme:   Kurzschnäbler, Carrier, kurzschnäblige Mövchen. Bei Meldungen für  
    den Landesmeister bei Texanertauben sind die kennfarbigen Täuber 
    den entsprechenden Farbenschlägen der 0,1 zuzuordnen.
2. Zuchtbuchschau/  Es werden Stämme in folgender Stärke gezeigt (AAB III.1c):
PV-Stammschau:  Puten, Perlhühner, Gänse je 1,1. Enten, Hühner, Zwerghühner, 
    Japanische Legewachteln je 1,2. Tauben 1,1.
3. Tierverkauf:  Die Verkaufsprovision beträgt 15%. Es findet kein Tierversand statt.
4. Meldeschluss:  08. Oktober 2020 (Datum des Poststempels)
    oder bei Erreichung der Ausstellungskapazität.
    Meldepapiere an Heinz Kraus, Galgenbergsweg 20, 17166 Teterow
5. Termine    Einlieferung:  Mittwoch, den 18.11.2020 von 9.00 – 21.00 Uhr 
       (nur Selbsteinlieferer)
    Bewertung:  Donnerstag, den 19.11.2020
    Eröffnung:  Sonnabend, den 21.11.2020 um 10.00 Uhr
    Besuchszeiten: Freitag, den 20.11.2020 von 15.00 – 20.00 Uhr
       Sonnabend, den 21.11.2020 von 9.00 – 18.00 Uhr
       Sonntag, den 22.11.2020 von 9.00 – 14.00 Uhr
    Auskäfigen:  Sonntag, den 22.11.2020, ab 14.30 Uhr
    Ausgabe der Preise: am Sonnabend und Sonntag unter Vorlage des Meldebogens
Preisgelder und Sachpreise, die nicht abgeholt werden, versendet die Ausstellungsleitung zu Lasten des Ausstellers.
6. Preise:
Zu den Preisen aus dem Standgeld kommen Stiftungen von Züchtern, Vereinen, Kreisverbänden, Sonderverei-
nen und Landesverbänden des BDRG. Es werden Leistungspreise des Landesverbandes nach den Festlegun-
gen der AAB vergeben (nur Aussteller M-V). Wir sind für alle Preisstiftungen dankbar und bitten diese auf den 
Meldebogen einzutragen. Sachpreise bitten wir an die Geschäftsstelle zu senden.
7. Standgelder:
Mit der Anmeldung ist das Standgeld auf das Konto bei der Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG,
IBAN DE95 1506 1618 0107 1253 30, BIC GENODEF1WRN unter der Adresse: LV RGZ M-V | Landesschau, 
Mecklenburg-Vorpommern und Angabe des Ausstellers (Name, Vorname) zu überweisen. Ohne Eingang des 
Standgeldes erfolgt grundsätzlich keine Bearbeitung des Meldebogens.

9. Haftung: Für Transportbehältnisse keine Haftung.
Für verendete und abhanden gekommene Tiere gilt die AAB (4.2.5)
10. Reklamationen bis zum 31.12.2020 an den Ausstellungsleiter. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ludwigslust.
11. Datenschutz: Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen zur 28. Landesverbandsschau stimmt der Ausstel-
ler der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Katalog insbesondere Name, Anschrift, Telefonnum-
mer sowie die von diesem Aussteller ausgestellten Tiere und deren Bewertungen zu. Weiterhin können diese 
Daten sowie Fotos von Personen und Tieren an Print und andere Medien übermittelt werden. Auf den Websei-
ten der involvierten Vereine und Verbände kann der Veranstalter Listen mit Ausstellernamen, Verein-/Verbands-
zugehörigkeit sowie Ausstellungsergebnissen veröffentlichen.    Die Ausstellungsleitung

8. Veterinärärztliche Bestimmungen:
a) kranke- und krankheitsverdächtige Tiere sowie Tiere, in deren Herkunftsbestände übertragbare Krankheiten oder 
der Verdacht des Ausbruches solcher Krankheiten zu befürchten ist bzw.  die aus tierseuchenrechtlich bedingten 
Sperrgebieten stammen, darf kein Geflügel auf die Ausstellung verbracht werden. b) Die auszustellenden Tiere 
dürfen nur mit gültiger Impfbescheinigung aufgetrieben werden. Hühnergeflügel ist gegen die Newcastle Disease 
und Tauben gegen Paramyxovirose (spätestens 21 Tage und frühestens 12 Monate) wirksam zu impfen. Für 
Wassergeflügel wird die Bestätigung der Sentinelhaltung durch das, für den Züchter zuständige Veterinäramt bzw. 
die Vorlage des negativen Befundes auf hochpathogenes aviäres Influenza- Virus von längstens 7 Tagen vor der 
Veranstaltung (virologische Untersuchung) gefordert. Die Impfbescheinigung bzw. Bestätigung für Wassergeflügel 
ist in Kopie zum Einsetzen abzugegeben. c) Die Registriernummer des Bestandes laut Viehverkehrsverordnung ist 
auf dem A-Bogen anzugeben. d) Für Aussteller aus anderen Bundesländern ist eine Gesundheitsbescheinigung 
des Amtstierarztes vorzulegen, in der die Seuchenfreiheit bescheinigt wird. (Betreffende Bescheinigung wird mit 
B-Bogen versendet).Bei Ausstellern aus M-V wird die Bescheinigung auf dem Dienstwege vom zuständigen Amts-
veterinär eingeholt. e) Sie erhalten mit dem B-Bogen eine Doppelringkarte, die vor der Einlieferung auszufüllen ist.


